
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/10/30 3Ob92/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1985

Norm

ABGB §447

ABGB §448

Rechtssatz

Der Grundsatz des Spezialität, daß dingliche Rechte nur an individuell bestimmten Sachen begründet werden können

und daß darüber hinaus auch die zu sichernde Forderung bestimmt sein muß, was im strengen Sinne aber erst für den

Zeitpunkt der Pfandverwerndung gilt.

Entscheidungstexte

3 Ob 92/85

Entscheidungstext OGH 30.10.1985 3 Ob 92/85

RdW 1986,107 = NZ 1986,87 = JBl 1986,588 = SZ 58/159
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